Honorarmittel aus dem Berliner Autorenlesefonds 2026 für Bibliotheken und Schulen in Marzahn-Hellersdorf 

Die Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten stellt den Berliner Bezirken im Jahr 2026 Mittel für Lesungshonorare von professionellen Autorinnen und Autoren bzw. Buchillustratorinnen und Buchillustratoren mit Hauptwohnsitz in Berlin zur Verfügung.                             Als professionell können Autorinnen und Autoren bzw. Buchillustratorinnen und Buchillustratoren gelten, wenn sie eine der nachfolgenden Bedingungen erfüllen:                                    - Eine (nicht selbstfinanzierte) Buchveröffentlichung                                                                                - Eine Sendung oder Aufführung eines Hör- oder Fernsehspiels, Theaterstücks oder Films                                 - Mehrere Veröffentlichungen in literarischen Anthologien, Literaturzeitschriften,     elektronischen Medien und Feuilletons, entsprechende Veröffentlichungen als literarische Übersetzerin oder Übersetzer
 Für jeden Berliner Bezirk sind Lesungshonorare zu je 500,00 € vorgesehen. Diese Honorarmittel können ausschließlich die nachfolgend genannten Einrichtungen erhalten:         - Die Berliner Bezirks- und Stadtbibliotheken sowie die öffentlichen Berliner Schulen                        - Privatschulen und der Öffentlichkeit zugängliche private Bibliotheken sowie die ZLB
Förderrichtlinien (Auszug)
Die Förderung ist begrenzt auf ein Honorar von 500,00 € pro Autorin /Autor bzw. Buchillustratorinnen und Buchillustratoren bei einer 45-minütigen Veranstaltung inklusive eines einleitenden oder nachbereitenden Gesprächs.

Sollten mehrere Autorinnen und Autoren bei einer 45-minütigen Veranstaltung lesen, wird der Betrag auf die Autorinnen und Autoren aufgeteilt.
Wenn eine Veranstaltung mit mehreren Autorinnen und Autoren länger als 45 Minuten dauert, kann die Honorarhöhe von 500,00 € pro Autorin / Autor beibehalten werden, sofern der Beitrag der einzelnen Autorinnen und Autoren einer 45-minütigen Lesung entspricht.

Das Honorar wird brutto ausgezahlt. Etwaige Beitrags- oder Steuerpflichten sind von der Autorin/dem Autor zu tragen. Es erfolgt eine namentliche Meldung an das zuständige Finanzamt.
Reisekosten werden nicht ersetzt.

Die Mindestteilnehmerzahl/Besucherzahl beträgt: 15

Die lesenden Autorinnen und Autoren müssen in einer Anlage zum Honorarvertrag versichern, dass höchstens sechs ihrer Lesungen im Jahr 2026 vom Berliner Autorenlesefonds gefördert werden. Jeder Antragsteller kann maximal 12 Lesungen zugewiesen bekommen.
Ein Nachweis von Publikationen ist dem Antrag beizufügen oder im Antrag zu benennen.

Bei öffentlichen Veranstaltungen muss innerhalb der Werbemaßnahmen (Internet/Plakate, Einladungen) ein Hinweis auf die Förderung durch den Berliner Autorenlesefonds/Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten - erfolgen.

Gefördert wird – bei Erfüllung der Fördervoraussetzungen – grundsätzlich gemäß der Reihenfolge des Eingangs der Anträge.

Alle Veranstaltungen können bis zum 30.11.2026 stattfinden.
Der Kassenschluss wird auf den 02.12.2026 festgelegt.




Einreichung der Anträge an:

Bibliothek „Heinrich von Kleist“
zu Hd. Marina Georgi
Havemannstr. 17b, 12689 Berlin
Tel. 030/93 393 80
Mail: marina.georgi@ba-mh.berlin.de


Nur vollständig eingereichte Anträge werden bearbeitet. Zur Vollständigkeit gehören:
· 2 vollständig ausgefüllte Anträge je Veranstaltung
· 1 vollständig ausgefüllter Honorarvertrag mit Erklärung, nicht mehr als 6 Honorare über den Autorenlesefonds in 2026 in Anspruch genommen zu haben    
(Der Honorarvertrag ist noch nicht vom Autor/Autorin unterschrieben. Bankdaten dürfen noch fehlen. Vertrag wird nach Zusage vervollständigt.) 
· Nachweis von Publikationen der Autorin/des Autors (Ausdruck Buchcover etc.,)



Weitere Verfahrensweise für Antragsteller nach der Prüfung des Antrages:
· Die vergebene Bearbeiter-Nummer bitte auf jeden Honorarvertrag vermerken und bei der Abrechnung benennen!
· Drei beim Antragsteller verbliebenen Honorarverträge mit Erklärung werden vom Veranstalter unterschrieben. 
· Ein Honorarvertrag mit Erklärung bleibt als Ersatz beim Antragsteller, zwei Honorarverträge mit Erklärung werden jetzt an die Autorin/den Autor zur Unterschrift versandt.
· Die Autorin/der Autor schickt dem Antragsteller einen Honorarvertrag mit Erklärung vollständig ausgefüllt mit Bankdaten und unterschrieben zurück.





Abrechnung der Anträge an:

Bibliothek „Heinrich von Kleist“
zu Hd. Marina Georgi
Havemannstr. 17b, 12689 Berlin
Tel. 030/93 393 80
Mail: marina.georgi@ba-mh.berlin.de

Die Abrechnung muss enthalten: 

1) 1 Original des Honorarvertrages mit einer Erklärung, nicht mehr als 
[bookmark: _GoBack]     6 Honorare im Jahr 2026 vom Berliner Autorenlesefonds in Anspruch zu nehmen und allen    
      Unterschriften

2) bei öffentlichen Veranstaltungen: Nachweis der öffentlichen Ankündigung der Veranstaltung
     (Einladung, Plakate, Presseartikel für Veranstaltung mit Erwachsenen, entfällt bei   
      Veranstaltungen mit Kindern)

3) Angabe: Anzahl der Teilnehmer mit der Angabe ob überwiegend unter 18 Jahren (ja/nein)
    (Klebezettel mit entsprechender Notiz auf Vertrag reicht)

Die Abrechnung muss bis spätestens  4 Tage nach dem Veranstaltungstermin eingegangen sein (Veranlassung der Überweisung erfolgt von dieser Stelle).
